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te an der MAN SE erwerben. 

 

Die Rückzahlung der Anleihe von 1,5 Mrd € kann dann gefordert werden, wenn eine oder mehrere Per-

sonen, die abgestimmt handeln, mehr als 50 % der Stimmrechte an der MAN SE erworben haben und 

es aufgrund dessen innerhalb von 120 Tagen zu einer Absenkung des Ratings in ein Non-Investment-

Grade-Rating kommt.  

 

Weitere Angaben zum gezeichneten Kapital, den Aktiengattungen, den Ermächtigungen der Hauptver-

sammlung zum Genehmigten Kapital 2010 und zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschrei-

bungen nebst dem in diesem Zusammenhang geschaffenen Bedingten Kapital (Bedingtes Kapital 2010) 

sowie zu der im Berichtsjahr erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sind in dem nachfol-

genden Kapitel dargestellt.  

 

4. Angaben gem. § 289 Abs. 4 HGB sowie erläuternder Bericht gemäß § 176 Abs. 

1 Satz 1 AktG 

 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals, Aktiengattungen  

Das Grundkapital der MAN SE beträgt unverändert 376 422 400 €. Es ist eingeteilt in 147 040 000 auf 

den Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil am Grundkapi-

tal von 2,56 € entfällt. Die Stückaktien sind gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung unterteilt in 140 974 350 

Stammaktien und 6 065 650 stimmrechtslose Vorzugsaktien. Sämtliche Aktien sind voll eingezahlt. Ein 

Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ist gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 der Satzung ausgeschlossen.  

 

Für alle Aktien besteht ein gleiches Gewinnbezugsrecht, dies mit der Maßgabe, dass aus dem Bilanz-

gewinn ein Vorzugsgewinnanteil von 0,11 € je Vorzugsaktie vorab an die Vorzugsaktionäre und weitere 

0,11 € je Stammaktie nachrangig an die Stammaktionäre auszuschütten sind. Reicht der Bilanzgewinn 

zur Zahlung des Vorzugsgewinnanteils nicht aus, so sind die fehlenden Beträge ohne Zinsen aus dem 

Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre vor Verteilung eines Gewinnanteils an die Stammaktionäre 

nachzuzahlen.  

 

Die Stammaktien sind stimmberechtigt. Den Vorzugsaktien steht grundsätzlich kein Stimmrecht zu. 

Dies gilt gemäß § 140 Abs. 2 AktG nicht, wenn der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht voll-

ständig gezahlt und der Rückstand im nächsten Jahr nicht neben dem vollen Vorzug dieses Jahres 

nachgezahlt wird. In diesem Fall haben die Vorzugsaktionäre ein Stimmrecht, bis die Rückstände nach-

gezahlt sind, und die Vorzugsaktien sind bei der Berechnung einer nach dem Gesetz oder der Satzung 

erforderlichen Kapitalmehrheit zu berücksichtigen. Den Vorzugsaktionären steht zudem ein Stimmrecht 

gemäß § 141 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 AktG zu. Danach ist ein zustimmender 

Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre erforderlich, wenn ein Beschluss der Hauptversammlung ge-

fasst wird, durch den der Gewinnvorzug aufgehoben oder beschränkt wird oder der die Ausgabe von 

Vorzugsaktien vorsieht, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den be-
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stehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen.  

 

Im Übrigen sind mit allen Aktien die gleichen Rechte und Pflichten verbunden.  

 

 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung der Aktien betreffen 

Neben Beschränkungen des Stimmrechts für Vorzugsaktien und nach gesetzlichen Bestimmungen, 

etwa gemäß § 136 AktG, gibt es keine der MAN SE bekannten Stimmrechtsbeschränkungen. Entspre-

chendes gilt für die Übertragung von Aktien, dies mit der Ausnahme, dass für Aktien, die Vorstände, 

einzelne Geschäftsführer und sonstige Begünstigte der MAN-Unternehmen im Rahmen des MAN-

Aktienprogramms (MAP) erhalten haben, Sperrfristen gelten. Zu Einzelheiten wird auf die Darstellung 

im Vorstandsvergütungsbericht verwiesen. 

 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 

Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat jeder Anleger, der durch Erwerb, Veräußerung oder 

auf sonstige Weise bestimmte Anteile an Stimmrechten der Gesellschaft erreicht, überschreitet oder 

unterschreitet, dies der Gesellschaft und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzutei-

len. Die insoweit relevanten Schwellenwerte betragen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 

20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % der Stimmrechte an der Gesellschaft. Ein Verstoß gegen die Melde-

pflicht führt gemäß § 28 WpHG dazu, dass die entsprechenden Stimmrechte für die Zeit, für welche die 

Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 1 WpHG nicht erfüllt werden, nicht ausgeübt werden können. 

 

Nach §§ 289 Abs. 4 Nr. 3, 315 Abs. 4 Nr. 3 HGB sind alle direkten und indirekten Beteiligungen anzu-

geben, die 10 % der Stimmrechte überschreiten. 

 

Die Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, hat der MAN SE (damals MAN Aktiengesellschaft) im 

Februar 2007 nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Volkswagen Aktien-

gesellschaft die Grenze von 25 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 29,9 % betrug. Des Weite-

ren haben die Porsche Automobil Holding SE sowie deren kontrollierende Gesellschafter im Septem-

ber 2008 nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass aufgrund der Übernahme der Kontrolle über die 

Volkswagen Aktiengesellschaft durch die Porsche Automobil Holding SE diese Beteiligung der 

Volkswagen Aktiengesellschaft von 29,9 % auch der Porsche Automobil Holding SE sowie deren kon-

trollierenden Gesellschaftern zugerechnet wird. Ferner haben wir im Jahr 2010 Mitteilungen nach § 21 

Abs. 1 WpHG erhalten, dass der Stimmrechtsanteil der BlackRock, Inc. (und mit ihr verbundener Ge-

sellschaften) die Schwelle von 3 % überschritten hat. Weitere bestehende direkte oder indirekte Beteili-

gungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte oder die relevanten Schwellen des 

WpHG überschreiten, oder Änderungen der genannten Beteiligungen wurden der MAN SE weder ge-

meldet noch sind sie ihr bekannt.  
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Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Satzungsänderungen 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind in den 

Art. 39 Abs. 2, 46 SE-VO in Verbindung mit den §§ 84 und 85 AktG in Verbindung mit § 5 der Satzung 

geregelt. Danach hat der Vorstand aus mindestens zwei Personen zu bestehen. Der Aufsichtsrat ist 

zuständig und berechtigt, den Vorstand für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu bestellen und die 

Bestellung aus wichtigem Grund zu widerrufen. Einmalige oder mehrmalige Wiederbestellungen sind 

zulässig.  

 

Für die Änderung der Satzung gilt Art. 59 Abs. 1 SE-VO in Verbindung mit den §§ 179 ff. AktG. Danach 

bedarf die Änderung der Satzung eines Beschlusses der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 

mindestens 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Nach § 10 Abs. 6 der Sat-

zung ist der Aufsichtsrat befugt zu und beschließt über Änderungen der Satzung, die nur die Fassung 

der Satzung betreffen.  

 

 

Befugnisse des Vorstands, insbesondere zur Aktienausgabe und zum Aktienrückkauf 

 

Die Befugnisse des Vorstands sind in Art 39 SE-VO in Verbindung mit den §§ 77 ff. AktG in Verbindung 

mit § 6 der Satzung geregelt. Danach obliegt es dem Vorstand, die Gesellschaft in eigener Verantwor-

tung zu leiten und die Gesellschaft gerichtlich sowie außergerichtlich zu vertreten.  

 

Im Folgenden sind die Befugnisse des Vorstands zur Ausnutzung des Bedingten und Genehmigten 

Kapitals sowie zur Ausgabe bzw. zum Rückkauf von Aktien dargestellt. Von den entsprechenden Er-

mächtigungen wurde im Berichtsjahr kein Gebrauch gemacht. 

 

 

Genehmigtes Kapital 2010 

Mit Wirksamkeit des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. April 2010 zur Schaf-

fung des Genehmigten Kapitals 2010 wurde die mit Beschluss vom 3. Juni 2005 erteilte Ermächtigung 

zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2005, ergänzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

3. April 2009, ersetzt. 

 

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. April 2010 wurde der Vorstand der Ge-

sellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. März 2015 um 

bis zu 188 211 200 € (= 50 %) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lauten-

den Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal 2010).  

 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist allerdings ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei der Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder wesentlichen Wirt-
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schaftsgütern von Unternehmen auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats ferner ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, 

 

(i) soweit es erforderlich ist, um den Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen oder den Inha-

bern von Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-

schaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang ein-

zuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts zustehen würde, 

hätten sie zuvor ihr Wandlungs- oder Optionsrecht ausgeübt bzw. im Falle der Wandlungspflicht 

die Wandlung vollzogen (Verwässerungsschutz); und/oder 

 

(ii) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis um nicht mehr als 5 % unterschreitet 

und die gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 

nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entspre-

chender Anwendung dieser Vorschrift aufgrund von anderen Ermächtigungen während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigungen bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wur-

den. Auf die vorgenannte 10-%Grenze sind ebenfalls Aktien anzurechnen, die aufgrund von zum 

Zeitpunkt der Ausnutzung entsprechend dieser Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. mit Wandlungspflichten ausgegeben wurden bzw. aus-

zugeben sind; und/oder  

 

(iii) um etwaig benötigte Spitzenbeträge zur Abrundung des Kapitals zu verwerten; und/oder  

 

(iv) um hinsichtlich eines Teilbetrags des Genehmigten Kapitals 2010 von bis zu 4 000 000 € neue 

Aktien gegen Bareinlagen an Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung (Führungskräfte) der Ge-

sellschaft und/oder von Konzerngesellschaften auszugeben. Dabei kann auch vorgesehen wer-

den, dass die zu leistende Einlage nach Maßgabe des § 204 Abs. 3 AktG gedeckt wird.  

 

Die Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung der Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsausschluss 

an Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung – insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächti-

gung die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts unter dem Genehmigten Kapital 2010 

und/oder unter dem Bedingten Kapital 2010 ausgegebenen Aktien 20 % des zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals (= 75 284 480 €) bzw. – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 

übersteigen darf. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus § 4 Abs. 4 der Satzung.  
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Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Bedingtes Kapi-

tal 2010  

 

Mit Wirksamkeit des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. April 2010 zur Schaf-

fung des Bedingten Kapitals 2010 zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

wurde die mit Beschluss vom 3. Juni 2005 erteilte Ermächtigung zur Schaffung des Bedingten Kapitals 

2005, ergänzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007, ersetzt. 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. April 2010 wurde der Vorstand der Gesellschaft er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. März 2015 einmalig oder mehrmals Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen – nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen" – der 

MAN SE im Gesamtbetrag von bis zu 2,5 Mrd € zu begeben und den Inhabern von Schuldverschrei-

bungen Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte zu gewähren bzw. Wandlungspflichten zu begründen, 

dies für neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der MAN SE mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von bis zu 76 800 000 € (rund 20 %) nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wand-

lungsbedingungen. Die Schuldverschreibungen sind gegen Bareinlagen auszugeben.  

 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, für von anderen Konzerngesellschaften ausgegebene 

Schuldverschreibungen die Garantie zu übernehmen und zur Erfüllung der mit diesen Schuldverschrei-

bungen eingeräumten Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten Aktien an der MAN SE 

zu gewähren. Die Ermächtigung umfasst weiterhin die Möglichkeit des Vorstands, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabe-

kurs, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis, Options- bzw. Wandlungspreis und 

Options- bzw. Wandlungszeitraum, festzulegen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der ausgeben-

den Konzerngesellschaften festzulegen. 

 

Die Schuldverschreibungen sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 

jedoch auch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, 

 

(i) sofern der Ausgabepreis für die Schuldverschreibung ihren nach anerkannten finanzmathemati-

schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Zudem gilt 

der Bezugsrechtsausschluss i.S.d. § 86 Abs. 3 Satz 4 AktG nur für Schuldverschreibungen mit 

Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 

10 % des Grundkapitals entfällt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter 

oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift aufgrund von anderen Ermächtigungen wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder 

veräußert wurden bzw. auszugeben sind; 

(ii) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugs-

verhältnisses ergeben; 

(iii) um den Inhabern von Schuldverschreibungen mit bestehenden Wandlungs-/Optionsrechten auf 

bzw. Pflichten zur Wandlung in Aktien der Gesellschaft zur Vermeidung von Verwässerungen des 



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010  
MAN SE_______________________________________________________________________________________________11 

wirtschaftlichen Werts dieser Rechte ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

zustehen würde, hätten sie zuvor ihr Wandlungs- oder Optionsrecht ausgeübt bzw. im Falle der 

Wandlungspflicht die Wandlung vollzogen. 

 

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs-/Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Wandlungs-/Optionsrechte bzw. 

der Wandlungspflichten die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts unter dem Bedingten Kapi-

tal 2010 auszugebenden und/oder dem Genehmigten Kapital 2010 – ohne Berücksichtigung der Aus-

gabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts an Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung – 

ausgegebenen Aktien 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals (= 75 284 480 €) bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnut-

zung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf.  

Gleichzeitig wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 1. April 2010 das Grundkapital um bis zu 

76 800 000 €, eingeteilt in bis zu 30 000 000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien, bedingt 

erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. von Wandlungspflichten, die die MAN SE oder 

deren Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 

1. April 2010 gegen bar ausgegeben haben, von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch ma-

chen bzw. die Wandlungspflicht erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung ein-

gesetzt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe dividendenberech-

tigt (Bedingtes Kapital 2010). 

 

Aktienrückkauf 

Mit Wirksamkeit des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. April 2010 zum Erwerb 

eigener Aktien wurde die mit Beschluss vom 3. April 2009 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien ersetzt.  

 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 1. April 2010 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 

31. März 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals Stammaktien und/oder Vor-

zugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft bis zu einem Anteil von insgesamt höchstens 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusam-

men mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71 d und 

71 e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfal-

len. Der Erwerb kann auch durch andere Konzernunternehmen durchgeführt werden und/oder durch 

Dritte für Rechnung der MAN SE bzw. für Rechnung anderer Konzernunternehmen. 

 

Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an die Inhaber der entsprechenden Aktiengattung 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbs-

preis (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der 

jeweiligen Aktiengattung im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht 

mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot dürfen der gebotene 
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Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den durchschnittlichen Schlusskurs der jeweiligen Aktiengattung im Xetra-Handel (oder in einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündi-

gung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Das Kaufangebot bzw. die Auf-

forderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern die gesam-

te Zeichnung das Volumen des Kaufangebots überschreitet, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 

Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen kann im rechtlich zulässigen Rahmen, maximal 

aber bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär, vorgesehen werden. In den Angebotsbedingun-

gen können weitere Einzelheiten und Bedingungen des Angebots festgelegt werden.  

 

Der Vorstand wurde weiterhin ermächtigt, erworbene eigene Stammaktien mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionä-

re unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu ver-

wenden. Dies gilt insbesondere auch,  

(i) wenn die erworbenen eigenen Stammaktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-

kurs nicht wesentlich unterschreitet; und/oder  

(ii) soweit diese als Gegenleistung im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses oder für 

den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von Wirtschaftsgütern 

von Unternehmen verwendet werden; und/oder  

(iii)  soweit diese zur Erfüllung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder von Wandlungspflichten, 

die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft bei der Ausgabe von Schuldverschrei-

bungen begründet wurden, verwendet werden. Insgesamt dürfen die aufgrund dieser Ermächti-

gung übertragenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, sofern sie zur Erfüllung von 

Wandel- und Optionsrechten bzw. von Wandlungspflichten, die in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begründet wurden, verwendet werden. Auf diese Begrenzung sind 

Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt der Verwendung ausgegeben oder veräußert 

wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die aufgrund von zum Zeitpunkt der Verwendung 

entsprechend dieser Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Options-

rechten bzw. mit Wandlungspflichten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind; und/oder 

(iv) soweit die eigenen Stammaktien zur Erfüllung von Zusagen von Aktientantiemen an Arbeitneh-

mer mit Führungsverantwortung (Führungskräfte) der Gesellschaft und/oder Konzernunterneh-

men verwendet werden. 

 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. April 2010 ferner ermächtigt, die 

eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 

infolge eines Übernahmeangebots stehen 

 

Wie oben bereits erläutert, hat die MAN SE verschiedene wesentliche Vereinbarungen abgeschlossen, 

die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen.  

 

 

5. Chancen- und Risikobericht  

Die MAN SE fungiert als strategische Management-Zentrale für die MAN Gruppe. Die wesentlichen 

Chancen und Risiken der Gesellschaft stehen somit in unmittelbarem Zusammenhang mit den wesent-

lichen Chancen und Risiken ihrer operativen Tochtergesellschaften.  

 

Risikomanagement 

Unternehmerisches Handeln ist ständig Risiken ausgesetzt. Die MAN Gruppe definiert Risiko als die 

Gefahr, dass Ereignisse oder Entscheidungen und Handlungen das Unternehmen daran hindern, defi-

nierte Ziele zu erreichen bzw. Strategien erfolgreich zu realisieren. Um Chancen auf den Märkten zu 

nutzen, geht das Unternehmen bewusst Risiken ein, wenn dadurch ein angemessener Beitrag zur Stei-

gerung des Unternehmenswerts erwartet wird. Dazu ist ein wirksames, auf die Belange der Geschäfts-

aktivitäten ausgerichtetes Risikomanagementsystem erforderlich. 

 

Das Risikomanagement der MAN Gruppe ist ein untrennbarer Bestandteil der Unternehmenssteuerung 

und der Geschäftsprozesse. Die strategische Unternehmensplanung, das interne Berichtswesen, das 

interne Kontrollsystem und das Compliance-System bilden die Kernelemente des Risikomanagement-

systems. Die strategische Unternehmensplanung soll u.a. gewährleisten, langfristige Risiken und 

Chancen frühzeitig zu identifizieren und einzuschätzen, um geeignete strukturelle Maßnahmen zu er-

greifen. Das interne Berichtswesen ist auf allen Konzernebenen u.a. darauf ausgelegt, aktuelle und 

relevante Informationen über die Entwicklung der wesentlichen Risiken und die Wirksamkeit der Maß-

nahmen zur Risikobegrenzung frühzeitig zu liefern. Aufbauend auf der Risikoidentifikation steht die 

gezielte Überwachung und Steuerung von Risiken im Fokus des internen Kontrollsystems. Aufgabe des 

Compliance-Systems ist, das Management dabei zu unterstützen, frühzeitig Risiken aus Compliance-

Themen zu erkennen und darauf zu reagieren. Es basiert auf einer Compliance-Organisation entspre-

chend der Struktur der MAN Gruppe sowie verschiedenen Prozessen und Steuerungsgremien zur 

Durchsetzung der Compliance-Anforderungen. Genaueres zu Aufbau und Wirkungsweise der Comp-

liance-Organisation im Abschnitt »Compliance-System«. 

 

Die Verantwortung für die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines angemessenen und zielgerichteten 

Risikofrüherkennungssystems liegt beim Vorstand des MAN Konzerns. Der Vorstand hat Umfang und 

Ausrichtung des Risikomanagementsystems und internen Kontrollsystems in eigener Verantwortung 

anhand der unternehmensspezifischen Anforderungen definiert. Das Führungskonzept »Industrial 

Governance« sieht dezentrale Entscheidungsprozesse in der MAN Gruppe vor und folglich auch ein 


